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Ausgabe: Januar 2013 *) 
GMBl 2013 S. 298-320 v. 7.3.2013 [Nr. 15] 

 
Technische Regeln 

für 
Gefahrstoffe 

Raumdesinfektionen mit  
Formaldehyd TRGS 522 

 
Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) geben den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, einschließlich deren Einstufung und 
Kennzeichnung, wieder.  

Sie werden vom 

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) 
ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben. 

Diese TRGS konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs Anforderungen der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV). Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der 
Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der 
Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit 
mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Be-
schäftigten erreichen. 
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*) Hinweis: Die bisherige TRGS 522 wurde grundlegend überarbeitet und an den Stand der Technik und Recht-
setzung angepasst. 
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1 Anwendungsbereich 
(1) Diese TRGS gilt für Tätigkeiten mit Formaldehyd sowie Stoffen und Mischungen, 
die zum Entwickeln von Formaldehyd dienen, um Raumdesinfektionen durchzufüh-
ren. Auf Anhang I Nummer 4.1 Absatz 2 GefStoffV wird verwiesen. 
(2) Diese TRGS gilt auch, wenn die unter Absatz 1 genannten Stoffe zusammen mit 
inerten Gasen (Beigasen) oder Flüssigkeiten, die als Hilfsstoffe dienen, verwendet 
werden. Als Hilfsstoff ist auch Ammoniak anzusehen, das zur chemischen Bindung 
des bei einer Raumbegasung freigesetzten Formaldehyds verwendet wird. 
(3) Von den Bestimmungen dieser TRGS sind Abweichungen zulässig, wenn der 
Schutz der Beschäftigten und anderer Personen mindestens gleichwertig sicherge-
stellt ist. 
(4) Diese TRGS gilt nicht für Tätigkeiten mit Formaldehyd in vollautomatischen Be-
gasungskammern. Für diese Tätigkeiten ist die TRGS 513 „Tätigkeiten an Sterilisato-
ren mit Ethylenoxid und Formaldehyd“ anzuwenden. 
(5) Das Versprühen oder Verspritzen von Formaldehydlösungen sowie die Wischdes-
infektion mit formaldehydhaltigen Lösungen (siehe auch Begriffsbestimmungen 
Nummer 2 Absatz 4 bis 6) fallen nicht unter den Anhang I Nummer 4 GefStoffV und 
sind nicht Gegenstand dieser TRGS. 
 

2 Begriffsbestimmungen und Erläuterungen 
(1) Desinfektion ist die gezielte Reduktion der Anzahl bestimmter unerwünschter Mik-
roorganismen durch chemische oder physikalische Methoden, so dass keine Schä-
den (Infektionskrankheiten, Verderben von Produkten) verursacht werden können. 
(2) Unter Raumdesinfektionen im Sinne dieser TRGS sind Verfahren zu verstehen, 
bei denen Formaldehyd gasförmig oder aus einer wässrigen Formaldehydlösung in 
Form schwebfähiger Flüssigkeitstropfen zum Zwecke der Desinfektion sämtlicher 
Flächen in einem umschlossenen Raum ausgebracht wird.  
(3) Im Sinne dieser TRGS ist das 
1. Verdampfen ein Verfahren, bei dem das desinfizierende Agens durch Zufuhr von 

Energie von der flüssigen Phase in den gasförmigen Aggregatzustand überführt 
wird,  

2. Vernebeln (Fogging) ein Verfahren, bei dem schwebfähige Flüssigkeitströpfchen 
erzeugt werden 

3. Entwickeln ein Verfahren, bei dem aus geeigneten Gemischen oder Stoffen For-
maldehyd gasförmig entweicht, soweit damit eine Raumdesinfektion erfolgt.  
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Diese Ausbringungsverfahren sind geeignet, das desinfizierende Agens in einem 
Raum weitestgehend homogen zu verteilen. Sie sind Begasungen im Sinne des An-
hangs I Nummer 4 GefStoffV gleichzusetzen. 

(4) Versprühen ist ein Verfahren, mit dem ein desinfizierendes Agens mittels Luftun-
terstützung in der Regel flächig in einem Raum ausgebracht wird und der Prozess 
nicht zu schwebfähigen Tröpfchen führt.  

(5) Verspritzen ist ein Ausbringungsverfahren ohne Luftunterstützung, z.B. mittels 
Druckspritzgeräten. 

(6) Wischdesinfektionen sind auch dann keine Raumbegasungen im Sinne dieser 
TRGS, wenn die Konzentration einer formaldehydhaltigen Wirklösung den Arbeits-
platzgrenzwert für Formaldehyd in der Raumluft unzulässig überschreitet. 

(7) Bei Raumdesinfektionen entspricht die Funktion des Desinfektionsleiters der Auf-
gabe einer verantwortlichen Person nach Anhang I Nummer 4.4.1 Absatz 2 
GefStoffV. 

(8) Wesentliche Arbeitsschritte im Sinne dieser TRGS sind Tätigkeiten bei der 
Raumdesinfektion, die geeignet sind, bei nicht sachgemäßer Ausführung die Ge-
sundheit und Sicherheit von Beschäftigten und anderen Personen zu gefährden. In 
der Gefährdungsbeurteilung nach § 7 GefStoffV ist gemäß Nummer 5 festzulegen, 
welche Arbeitsschritte bei einer Raumdesinfektion hierzu zu zählen sind. 

(9) Sachkundig nach Anhang I Nummer 4.3.1 Absatz 2 GefStoffV ist, wer durch Aus-
bildung und Prüfung eine ausreichende Qualifikation für die sichere Durchführung 
von Raumdesinfektionen mit Formaldehyd nachweist. 

(10) Als ausreichende Erfahrung ist die Teilnahme an mindestens vier Raumdesin-
fektionen unter Anleitung eines Befähigungsscheininhabers anzusehen. Über die 
Unterweisung ist ein schriftlicher Nachweis gemäß Anlage 2d zu führen. 

 

3 Verwendungsbeschränkungen 
Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich dieser TRGS fallen, bedürfen nach An-
hang I Nummer 4 der Gefahrstoffverordnung der Erlaubnis durch die zuständige Be-
hörde. Betriebliche Tätigkeiten, insbesondere solche in Instituten, die ausschließlich 
der Forschung und Entwicklung oder der Eignungsprüfung biozider Wirkstoffen für 
die Verwendung als Begasungsmittel dienen, sind von der Erlaubnis- und Befähi-
gungsscheinpflicht befreit.  

 

4 Erlaubnis, Befähigungsschein und Sachkunde  
4.1 Erlaubnis 
(1) Für die Erteilung einer Erlaubnis für Raumdesinfektionen ist es ausreichend, 
wenn der Antragsteller mindestens über einen Befähigungsscheininhaber und als 
Antragsteller über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügt. 

(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit für die Erteilung eines Befähigungsscheines ist 
in der Regel durch ein behördliches Führungszeugnis der Belegart O nachzuweisen. 
Die zuständige Behörde kann auf den Nachweis nach Satz 1 verzichten, wenn die 
betreffende Person aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit den Nachweis der Zuverläs-
sigkeit bereits nach anderen gesetzlichen Bestimmungen erbracht hat.  
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(3) Nach betrieblichem Fehlverhalten bei Tätigkeiten mit dem Begasungsmittel kann 
die Zuverlässigkeit in Frage zu stellen sein, wenn durch ein solches Fehlverhalten die 
Gesundheit und das Leben von Beschäftigten oder Dritten gefährdet werden.  

(4) Eine Erlaubnis für Raumdesinfektionen mit Formaldehyd soll in der Regel befristet 
erteilt werden. Der zuständigen Behörde wird jedoch empfohlen, in den Bescheid 
einen Vorbehalt zum jederzeitigen Widerruf aufzunehmen. Die zuständige Behörde 
soll eine Erlaubnis widerrufen, wenn der Inhaber nicht mehr über eine ausreichende 
Anzahl von Befähigungsscheininhabern und sachkundigen Personen verfügt oder die 
Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist. 

 

4.2 Befähigungsschein 
(1) Einen Befähigungsschein von der zuständigen Behörde erhält, wer  

1. die für Tätigkeiten mit den in Nummer 1 genannten Begasungsmitteln erforder-
liche Zuverlässigkeit besitzt, 

2. durch das Zeugnis eines Arztes im Sinne von § 7 ArbMedVV nachweist, dass 
keine Anhaltspunkte vorliegen, die ihn körperlich oder geistig ungeeignet er-
scheinen lassen, mit den in Nummer 1 genannten Begasungsmitteln umzuge-
hen, 

3. die erforderliche Sachkunde und ausreichende Erfahrung für Tätigkeiten bei 
Raumdesinfektionen mit Formaldehyd oder Formaldehyd entwickelnden Stoffen 
und Zubereitungen/Gemischen nachweist und 

4. mindestens 18 Jahre alt ist. 

(2) Hinsichtlich der Zuverlässigkeit gilt Nummer 4.1 Absätze 2 und 3 entsprechend. 

(3) Der Befähigungsschein soll auf höchstens 6 Jahre befristet und mit der Bedin-
gung versehen werden, dass er seine Gültigkeit verliert, wenn der Inhaber länger als 
2 Jahre nicht mehr in diesem Anwendungsbereich tätig war.  

(4) Voraussetzung für jede Verlängerung des Befähigungsscheins ist neben dem 
Zeugnis nach Absatz 1 Nr. 2 der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an einem 
von der zuständigen Behörde anerkannten Fortbildungslehrgang nach Anlage 1b.  

 

4.3 Sachkunde 
(1) Den Nachweis der Sachkunde nach Nummer 4.2 Absatz 1 Nr. 3 hat erbracht, wer 
ein Zeugnis über die Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten 
Lehrgang für die beabsichtigte Tätigkeit mit bestandener Prüfung vorlegt. Der Befä-
higungsschein ist entsprechend dem geführten Nachweis der Sachkunde zu be-
schränken. 

(2) Der Lehrgang ist mit einer theoretischen Prüfung abzuschließen. Die Prüfung 
kann ganz oder teilweise auch zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens nach einem 
Jahr, nachgeholt werden. Die theoretische Prüfung ist schriftlich nach den Vorgaben 
der Anlage 1c abzulegen. Zusätzlich können mündliche Prüfungsfragen gestellt wer-
den. 

(3) Die Prüfung ist in Anwesenheit eines Vertreters des Lehrgangsträgers vor einem 
Vertreter der zuständigen Behörde abzulegen, in deren Aufsichtsbezirk der Lehrgang 
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durchgeführt wird. Das Prüfungsergebnis ist zu dokumentieren. 

(4) Über die erfolgreiche Teilnahme an dem Lehrgang ist dem Bewerber ein Zeugnis 
auszustellen, aus dem die Art der vermittelten Kenntnisse hervorgeht. Das Zeugnis 
ist von dem Vertreter der zuständigen Behörde und dem Vertreter des Lehrgangsträ-
gers zu unterzeichnen. 

5 Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen 
5.1 Informationsbeschaffung und Grundfestlegungen 
(1) Um eine Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten zur Raumdesinfektion mit For-
maldehyd zu erstellen, kann der Arbeitgeber insbesondere Informationsquellen nut-
zen, die Aussagen über Gefahren und Schutzmaßnahmen bei der Anwendung for-
maldehydhaltiger Desinfektionsmittel enthalten. Hierzu zählen das Etikett, das Si-
cherheitsdatenblatt, technische Anweisungen und Merkblätter des Herstellers oder 
Inverkehrbringers des Biozidproduktes, Festlegungen in der Biozidzulassung sowie 
diese TRGS. Weitere Hinweise zur Informationsbeschaffung enthält die Nummer 4 
der TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“. 

(2) Raumdesinfektionen sind so durchzuführen, dass Beschäftigte und andere Per-
sonen durch die Tätigkeiten mit den dabei eingesetzten Gefahrstoffen nicht gefährdet 
werden. Dies ist gewährleistet, wenn die in dieser TRGS festgelegten Maßnahmen 
eingehalten werden und soweit die Gefährdungsbeurteilung im Einzelfall keine ande-
ren oder zusätzliche Maßnahmen festlegt. 

(3) Die in dieser TRGS aufgeführten Schutzmaßnahmen werden durch die gefährli-
chen Eigenschaften von Formaldehyd bestimmt. Formaldehyd ist unter anderem 

1. mit begründetem Verdacht auf eine krebserzeugende Wirkung in die Kategorie 
3 eingestuft, 

2. ein Stoff, bei dem ein Risiko der Fruchtschädigung nicht zu befürchten ist, wenn 
der Luftgrenzwert eingehalten wird , 

3. hautresorptiv und sensibilisierend, 

4. ein hochentzündliches Gas, das mit Luft explosionsfähige Gemische bilden 
kann. 

Weitergehende Informationen sind den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers oder 
Inverkehrbringers des eingesetzten Biozidproduktes zu entnehmen. Für Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen, die nicht von dieser TRGS erfasst werden, neben Formaldehyd im 
Rahmen einer Desinfektionsmaßnahme aber verwendet werden oder entstehen, sind 
die Regelungen der GefStoffV zu beachten. Dies betrifft insbesondere das aus der 
Reaktion von Formaldehyd und Ammoniak entstehende Hexamethylentetramin 
(Urotropin). 

(4) Der Schutz von Beschäftigten und anderen Personen bei Raumdesinfektionen ist 
insbesondere bei solchen Arbeitsschritten erforderlich, bei denen diese den Einwir-
kungen des Wirkstoffes Formaldehyd ausgesetzt sein können. Im Nachfolgenden 
werden diese entsprechend Nummer 2 Absatz 9 als wesentliche Arbeitsschritte be-
zeichnet. 

 

5.2 Substitutionsprüfung 
(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu prüfen, ob diese durch 
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Stoffe, Gemische oder Verfahren zu ersetzen sind, die unter den jeweiligen Anwen-
dungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder 
weniger gefährlich sind. Dies gilt auch für zugelassene Biozidprodukte. 

(2) Im Rahmen der Substitutionsprüfung sind folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Das Bekämpfungsziel muss erreicht werden können. Eine Anreicherung resis-
tenter Mikroorganismen, die gegebenenfalls eine Wiederholung der Desinfekti-
onsmaßnahme mit formaldehydhaltigen Biozidprodukten erforderlich machen, 
ist möglichst auszuschließen. 

2. Ist für eine Raumdesinfektion ein Verfahren mit einem zugelassenen Biozidpro-
dukt möglich, von dem für Beschäftigte und andere Personen bei ihren Tätigkei-
ten eine geringere Gefährdung ausgeht als bei Formaldehyd, ist eine Substituti-
on vorzunehmen.  

3. Der Verzicht auf eine Substitution ist gemäß Nummer 6 der TRGS 600 „Substi-
tution“ zu dokumentieren. 

 

5.3 Verfahrensmerkmale und wesentliche Arbeitsschritte 
(1) Raumdesinfektionen mit Formaldehyd sind präventive oder akute Maßnahmen in 
der Hygiene, um die innerhalb eines Raumes vermuteten oder nachgewiesenen un-
erwünschten Mikroorganismen zu bekämpfen. Die mit dieser Zweckbestimmung er-
folgende gezielte Freisetzung des Wirkstoffes Formaldehyd erfolgt überwiegend auf 
physikalische Weise durch Verdampfen oder Vernebeln aus hochkonzentrierten 
Ausgangsstoffen oder -gemischen.  

(2) Aufgrund der toxikologischen Eigenschaften von Formaldehyd sind bei der geziel-
ten Freisetzung zum Schutz von Beschäftigten und anderer Personen eine Reihe 
allgemeingültiger und verfahrensspezifischer Schutzmaßnahmen einzuhalten, insbe-
sondere weil bei einer Raumdesinfektion Formaldehyd-Konzentrationen erheblich 
über dem von der DFG als Empfehlung der MAK-Kommission1 veröffentlichten Wert 
von 0,3 ppm (0,37 mg/m³) die Regel sind. Sind Beschäftigte erhöhten Formaldehyd-
konzentrationen wiederholt ausgesetzt, besteht die Gefahr akuter und chronischer 
Erkrankungen. Vor diesem Hintergrund sind Raumdesinfektionen mit Formaldehyd 
hinsichtlich der Risiken den Begasungen mit anderen giftigen oder sehr giftigen Be-
gasungsmitteln vergleichbar (s.a. Anhang I Nummer 4.3.1 Absatz 2 GefStoffV). Auf 
Nummer 5.5.3 wird verwiesen. 

(3) Raumdesinfektionen mit Formaldehyd werden in folgenden Bereichen durchge-
führt: 

1. als präventive oder akute veterinärhygienische Maßnahme, inklusive der Desin-
fektion von Bruteiern, 

2. in der Humanmedizin zur Seuchenbekämpfung, insbesondere in Bereichen, die 
mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 oder 4 nach Biostoffverord-
nung kontaminiert sind oder sein können (Krankentransporte, Krankenzimmer in 
Isolierstationen), 

3. als Hygienemaßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz , z.B. in Gemein-
schaftsunterkünften, 

                                            
1 DFG Deutsche Forschungs-Gemeinschaft: MAK- und BAT-Werte-Liste 2012 der Senatskommission 
zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 48; Verlag Wiley-VCH 
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4. in pharmazeutischen Unternehmen, um weitestgehende Keimfreiheit sicherzu-
stellen, 

5. in Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen (z.B. Laboratorien, Ver-
suchstierhaltung) ab Schutzstufe 3 nach Biostoffverordnung, in denen Tätigkei-
ten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 bzw. 4 und biologischem 
Material, das diese enthalten kann durchgeführt werden. 

(4) Raumdesinfektionen im Sinne dieser TRGS weisen folgende charakteristischen 
Merkmale auf: 

1. Eine Raumdesinfektion ist eine chemische Behandlungsmethode in allseits um-
schlossenen Räumen gegen mikrobielle Schadorganismen mit zugelassenen 
Biozidprodukten, die den Wirkstoff Formaldehyd enthalten oder aus denen For-
maldehyd entwickelt wird. Die Maßnahme kann präventiv oder bei akutem Befall 
erfolgen. 

2. Die Verfahren sind durch die Schritte Abdichtung, Desinfektionsphase, chemi-
sche Bindung von Formaldehyd, Lüftung und Freigabe zu unterteilen. Gegebe-
nenfalls können zusätzlich Vorreinigungs- und Nachreinigungsarbeiten erforder-
lich sein.  

3. Die Reihenfolge und der Ablauf der Verfahrensschritte sind festgelegt. 

4. Während der Desinfektionsphase muss im Raum eine weitestgehend gleichmä-
ßige Verteilung des Wirkstoffes sichergestellt sein. 

(5) Wesentliche Arbeitsschritte gemäß Nummer 2 Absatz 8 sind insbesondere 

1. die Prüfung und Dokumentation der ausreichenden Abdichtung des zu desinfi-
zierenden Raumes, 

2. die Kennzeichnung der Zugänge und die Prüfung angrenzender Räume auf an-
wesende Personen 

3. das Bereitstellen, Befüllen und die Inbetriebnahme eines Verdampfers oder 
Vernebelungsgerätes, 

4. die Überwachung der Desinfektionsphase durch Messungen außerhalb des zu 
desinfizierenden Raumes, 

5. die Beendigung der Desinfektionsphase und Lüftung des desinfizierten Rau-
mes, 

6. die Entfernung von Desinfektionsmittel und Eingabe chemischer Bindemittel 
sowie 

7. die Freigabe des Raumes. 

 

5.4 Stand der Technik bei Raumdesinfektionen mit Formaldehyd 
5.4.1 Grundsätze zum Stand der Technik bei Raumdesinfektionen 
(1) Raumdesinfektionen mit Formaldehyd sollten grundsätzlich erst dann zur Anwen-
dung kommen, wenn im Einzelfall andere Verfahren mit geringeren gesundheitlichen 
Risiken für Beschäftigte und andere Personen nicht in Frage kommen, um die Anfor-
derungen an einen spezifischen Hygienestandard zu gewährleisten. Dies setzt vor-
aus, dass in den infektionsgefährdeten Bereichen dauerhaft eine sorgfältige und an-
gemessene Hygiene sichergestellt wird.  
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(2) Unbeschadet der infrage kommenden und gewählten Verfahrensweise müssen 
bei jeder Raumdesinfektion folgende organisatorischen und technischen Mindest-
standards erfüllt sein: 

1. Vorhandensein einer Gefährdungsbeurteilung für die jeweilig gewählte Verfah-
rensweise einer Raumdesinfektion, 

2. Unterweisung der Beschäftigten durch eine sachkundige Person hinsichtlich der 
Gefährdungen durch chemische und biologische Arbeitsstoffe, 

3. Bereitstellung, Wartung und Pflege geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung; 
Trageverpflichtung gemäß Gefährdungsbeurteilung 

4. Betriebliche arbeitsmedizinische Betreuung der mit Raumdesinfektionen Be-
schäftigten 

5. regelmäßige und dokumentierte Wartung der eingesetzten Verdampfungs- und 
Vernebelungsgeräte, 

6. ordnungsgemäße Abdichtung des zu behandelnden Raumes  
7. Festlegung eines Sicherheitsbereiches und Kennzeichnung; ggf. Sperrung an-

grenzender Bereiche, 
8. Prüfung angrenzender Räume auf Anwesenheit fremder Personen, 
9. Benachrichtigung von Personen in ggf. gefährdeter Nachbarschaft, 
10. Sicherstellung einer gefahrlosen Lüftung, 
11. ausreichende Notfallvorsorge 

(3) In vielen Bereichen und vielen Befallslagen, in denen Raumdesinfektionen durch-
zuführen sind, kann das biozid wirkende Agens Formaldehyd personenunabhängig 
freigesetzt werden. In dieser Phase sind dermale und inhalative Expositionen für die 
Beschäftigten weitgehend vermieden. Dies gilt unter Zugrundelegung der Definitio-
nen in Nummer 2 dieser TRGS für Verdampfen und Vernebeln bei Raumdesinfektio-
nen. In besonderen Fällen kann es im Rahmen einer Desinfektionsmaßnahme not-
wendig sein, die Wirkstofflösung personengebunden zu vernebeln und für die Steue-
rung des Vernebelungsgerätes eine Bedienkraft einzusetzen. Ein solcher Fall kann 
vorliegen, wenn z.B. 

1. die räumlichen Gegebenheiten eine Vernebelung von außen nicht gestatten, 
2. die Wirklösung sich im Raum von außen nicht gleichmäßig ausbringen lässt, so 

dass das Desinfektionsziel in Ermangelung einer homogenen Desinfektion ge-
fährdet ist (siehe hierzu auch 5.4.3) oder 

3. andere konkrete bekämpfungsspezifische Faktoren vorliegen, insbesondere bei 
bestimmten Mikroorganismen oder einer veterinärärztlichen Anordnung. 

 
(4) In besonderen Fällen kann es im Rahmen einer Desinfektionsmaßnahme not-
wendig sein, die Wirkstofflösung personengebunden zu vernebeln und für die Steue-
rung des Vernebelungsgerätes eine Bedienkraft einzusetzen. Ein solcher Fall kann 
vorliegen, wenn der Verteilung des Nebels im Raum durch bauliche Hindernisse so 
stark beeinflusst wird, dass eine gleichmäßige Desinfektion aller Flächen nicht ge-
währleistet werden kann.  

(5) Werden Raumdesinfektionsmaßnahmen nach Absatz 4 durchgeführt, sind fall-
spezifische Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und darin geeignete Schutzmaß-
nahmen nach Nummer 5.5 festzulegen. Dies ist auch in der Begasungsniederschrift 
gemäß Anhang I Nummer 4.3.3 GefStoffV zu dokumentieren.  

(6) Für alle Bereiche, in denen Raumdesinfektionen turnusmäßig oder häufig erfol-
gen, sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bauliche Vorkehrungen zu prüfen, 
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die eine personenfreie Vernebelung der Wirklösung von außen ermöglichen. Soweit 
technisch möglich und mit dem Desinfektionsziel vereinbar, sollen bei Neubauten 
nach Maßgabe der Standardbeschreibungen in Nummer 5.4.2 bis 5.4.5 bauliche 
Maßnahmen für eine personenfreie Vernebelung der Wirklösung von außen vorge-
sehen werden. 

(7) Während der Verdampfungs- und Einwirkzeit ist die Diffusion des Wirkstoffes 
Formaldehyd durch Wände, Mauerrisse, Durchbrüche und Verbindungskanäle trotz 
sorgfältiger Abdichtungsarbeiten nicht völlig auszuschließen. Leckagen können mit-
tels planmäßig festgelegter Überwachungsmessungen durch fachkundige Personen 
geortet werden und in aller Regel nachgedichtet werden. Andernfalls sind organisato-
rische Maßnahmen angezeigt.  

(8) Für die Beurteilung des Standes der Technik bei Raumdesinfektion im Sinne die-
ser TRGS werden folgende Verfahren unterschieden: 

1. Standardraumdesinfektion im Gesundheitswesen (Nummer 5.4.2) 

2. Standardraumdesinfektion im Veterinärwesen (Nummer 5.4.3) 

3. Desinfektion von Bruteiern in Desinfektionskammern (Nummer 5.4.4) 

4. Raumdesinfektionen in Bereichen mit Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstof-
fen und in Reinräumen (Nummer 5.4.5) 

 

5.4.2 Standardraumdesinfektion im Gesundheitswesen 
(1) In humanmedizinischen Bereichen finden Raumdesinfektionen –  wenn zum Bei-
spiel behördlich nach den Maßgaben der RKI – Empfehlungen2 angeordnet –  durch 
Verdampfen einer wässrigen Formaldehyd-Lösung aus einer Verdampfungsappara-
tur mit einem Zwillingsbehälter statt, wobei ein Behälter mit der für das Raumvolu-
men berechneten Menge einer definierten Formaldehyd-Lösung, der zweite mit einer 
stöchiometrischen Menge einer Ammoniak-Lösung befüllt wird. Dieses Verfahren 
einer Raumdesinfektion erfordert im günstigsten Fall einen Zeitrahmen von 13 Stun-
den. Dieser verteilt sich auf die einzelnen Arbeitsschritte in etwa wie folgt:  Vorberei-
tung 1 Std., Verdampfung 2,5 Std., Einwirkzeit 6 Std., chemische Bindung des For-
maldehyds 0,5 Std., Lüften – Reinigen –  Standphase – Freimessen 3 Std. Hauptan-
wendungsgebiete dieses Verfahrens sind Raumdesinfektionen in Krankenhäusern 
und Krankentransportfahrzeugen. 

(2) Verdampfungs- und biozide Wirkphase verlaufen mit geräteinterner Zeitsteuerung 
in Abwesenheit von Personen im zu desinfizierenden Raum. Nach Ablauf dieser 
Phasen wird ebenfalls personenunabhängig und zeitgesteuert aus dem Zwillingsbe-
hältnis des Verdampfers eine der freigesetzten Formaldehydmenge entsprechende 
stöchiometrische Menge Ammoniak mit dem Ziel verdampft, Formaldehyd chemisch 
zu binden. Auf diese Weise kann im desinfizierten Raum die Formaldehydraumkon-
zentration von anfangs mehreren Hundert ppm auf ca.10 ppm (ca. 12,3 mg/m³) ab-
gesenkt werden. Wenn raumlufttechnische Anlagen für den Lüftungsvorgang nach 
einer Raumdesinfektion nicht nutzbar sind, muss die Lüftung manuell durch das Be-
gasungspersonal nach Betreten des Raumes eingeleitet werden. Bei dieser kurzzei-
tigen Tätigkeit (z.B. Öffnen von Fenstern, Aufstellung eines Gebläses) ist das Tragen 
                                            
2 Liste der vom Robert-Koch-Institut geprüften und anerkannten Mittel und Verfahren für Entseuchun-
gen gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz in der im Bundesgesundheitsblatt aktuell veröffentlichten 
Fassung.  
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von Atemschutz nach Nummer 5.5.3 Absatz 2 erforderlich.  

(3) Die Lüftung eines desinfizierten Raumes muss vor Aufnahme weiterer Tätigkeiten 
solange andauern, bis keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen mehr zu erwarten 
sind. Soweit erforderlich sind noch vorhandene oder neu gebildete Kondensate von 
den Flächen manuell zu entfernen. Bei dieser Tätigkeit sind geeignete Schutzhand-
schuhe nach Nummer 5.5.3 Absatz 3 zu tragen. Vor Aufnahme weiterer Tätigkeiten 
zur Nutzung der Räume müssen die desinfizierten Räume gemäß Nummer 5.6.2 Ab-
satz 1 freigegeben werden.  

 

5.4.3 Standardraumdesinfektion im Veterinärwesen 
(1) In der Massentierhaltung wird Formaldehyd bei Neubelegungen von Ställen im 
Wechsel mit anderen biozid wirksamen Verfahren als Standardverfahren zur Raum-
desinfektion regelmäßig eingesetzt. Die alternierende Verfahrensweise erfolgt aus 
der hygienetechnischen Notwendigkeit, eine Selektion resistenter pathogener Mikro-
organismen durch stetige Anwendung nur eines Desinfektionsverfahrens zu verhin-
dern. Vor diesem Hintergrund wird der Forderung nach § 7 Absatz 3 GefStoffV unter 
Berücksichtigung der Nummer 5.2 bereits weitgehend entsprochen. 

(2) Grundsätzlich ist die Verdampfung einer definierten Formaldehydlösung auch in 
der Stalldesinfektion möglich, findet in der Praxis jedoch kaum Anwendung. Stattdes-
sen wird hier die Heiß-Vernebelung bevorzugt. 

(3) Bei der Heiß-Vernebelung wird die Desinfektionslösung mit hoher Frequenz im-
pulsartig aus einem sogenannten Resonatorrohr ausgestoßen. Der Vorgang wird 
durch Verpuffung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches erzeugt, das die am Rohrausgang 
zugeführte Wirklösung mitreißt. Die dabei entstehenden Aerosol-Tröpfchen werden 
auf hohe Geschwindigkeit beschleunigt, wobei erhebliche Wurfweiten erreicht wer-
den, so dass mit entsprechend leistungsstarken Verneblern auch in großräumigen 
Ställen alle zu desinfizierenden Flächen bedient werden. Die Tröpfchengröße des 
Nebels aus Formaldehyd und Wasser ist kleiner als 40 µm, wodurch der Nebel im 
Raum die notwendige Standzeit erreicht. Auf die in Nummer 2 Begriffsbestimmungen 
aufgeführten Definitionen für Vernebeln und Versprühen im Sinne dieser TRGS wird 
hingewiesen. 

(4) Der formaldehydhaltige Nebel soll dem Stallinnenraum in aller Regel von außen 
über geeignete Öffnungen der Gebäudeaußenwand zugeführt werden, um die Expo-
sition von Beschäftigten und/oder das Tragen belastender persönlicher Schutzaus-
rüstung weitestgehend zu vermeiden. In der Praxis hat sich dabei seit einiger Zeit die 
Einspeisung des Nebels über Einlassstellen an der Außenseite als geeignet erwie-
sen, so dass bei dieser Tätigkeit Expositionen der Beschäftigten gegenüber Formal-
dehyddämpfen nur kurzzeitig auftreten. Kann hierbei eine Konzentration von 0,3 ppm 
(0,37 mg) Formaldehyd/m³ nicht sicher eingehalten werden, ist das Tragen von 
Atemschutz nach Nummer 5.5.3 Absatz 2 erforderlich. Aus gefahrstoffrechtlicher 
Sicht kann dieses Verfahren dennoch als Stand der Technik angesehen werden, so-
weit die Ausnahmefaktoren gemäß Nummer 5.4.1 Absatz 3 Satz 4 und 5 nicht zum 
Tragen kommen. 

(5) Sofern eine wie oben beschriebene Verfahrensweise wegen des Fehlens gebäu-
detechnischer Voraussetzungen nicht möglich ist, ist die Vernebelung so auszufüh-
ren, dass sich Beschäftigte nicht in der Nähe der Vernebelungsgeräte bzw. im Wirk-
bereich des Nebels aufhalten müssen. Insbesondere in großen Stallungen kann dies 
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nach praktiziertem Stand der Technik erreicht werden, wenn das Vernebelungsgerät 
in geeigneter Weise im Raum mittels Eigenantrieb oder mechanisch von außen be-
wegt werden kann, so dass mittelbar eine weitgehend personenunabhängige Verne-
belung des Raumes erfolgt. Alternativ ist die Verteilung mehrerer standortgebunde-
ner Vernebelungsgeräte denkbar, wenn diese von außen gestartet werden können. 
(6) Die personenabhängige Vernebelung formaldehydhaltiger Lösungen bei der 
Raumdesinfektion sogenannter Kammställe stellt nicht den Stand der Technik im 
Sinne der Gefahrstoffverordnung dar. Werden sie dennoch aus den oben in Nummer 
5.4.1 Absatz 3 Satz 4 und 5 genannten Gründen ausnahmsweise notwendig, müs-
sen den Beschäftigten bei derartigen Tätigkeiten ausreichende persönliche Schutz-
ausrüstungen gegen inhalative und dermale Expositionen gegenüber Formaldehyd 
unter Beachtung der Nummer 5.5.3 zur Verfügung gestellt werden. 
 
5.4.4 Desinfektion von Bruteiern in Räumen 
(1) Zu Brutzwecken benötigte Eier werden in speziell hierfür hergerichteten Bega-
sungskammern desinfiziert. Diese sind entweder bauseits in den Vorräumen der Le-
gehennenhaltung erstellt oder werden in den Brütereien vorgehalten. Bauart und 
Technik der Begasungskammern können in ihrer Ausführung erheblich voneinander 
abweichen. Zur Desinfektion der Eier werden neben Formaldehyd auch andere Des-
infektionsmittel, wie zum Beispiel Gemische mit Wasserstoffperoxid, als biozides 
Agens verwendet. 

(2) Der für die Desinfektion benötigte Formaldehyd wird durch Verdampfen oder Ver-
nebeln einer definierten Formaldehydlösung freigesetzt. In der Begasungskammer 
stellt sich während der Desinfektionsphase eine der verdampften bzw. vernebelten 
Menge Formaldehyd entsprechende Formaldehydkonzentration ein. Pro m³ Raumluft 
werden ca. 5 g Formaldehyd in wässriger Lösung vernebelt, womit sich rechnerisch 
eine Konzentration von bis zu 4.000 ml/m³ (ppm) Formaldehyd einstellen kann. Nach 
Beendigung der Desinfektionsphase wird die Kammer nach außen ins Freie entlüftet. 

(3) Aus der Sicht des Arbeitsschutzes bestehen bei Verwendung von Formaldehyd 
kurzzeitige Gefährdungsmomente für die Beschäftigten bei der Einwaage der For-
maldehydlösung. Bei dieser Tätigkeit sind Atemschutz nach Nummer 5.5.3 Absatz 2 
und geeignete Schutzhandschuhe nach Nummer 5.5.3 Absatz 3 zu tragen. 

(4) Zur Desinfektion von Bruteiern in fest installierten und regelmäßig betriebenen 
Desinfektionskammern sind mindestens folgende Maßnahmen erforderlich: 

1. festinstallierte, programmgesteuerte und von außen regelbare Verdampfungs-
einheit, 

2. automatische Zudosierung der Formaldehydlösung aus einer geschlossenen 
Einrichtung 

3. hinreichende Dichtigkeit der Begasungskammer  
4. elektrisch verriegelte Kammertür 
5. messtechnische Überwachung der Formaldehydkonzentration des Aufstellungs-

raumes 
6. Zu- und Abluftsteuerung bei der Lüftung nach Möglichkeit mit Wäscher für über-

schüssiges Formaldehyd 

Da moderne Bruteier-Desinfektionsanlagen diese Anforderungen erfüllen und auch 
mit anderen, formaldehydfreien bioziden Wirkstofflösungen betrieben werden kön-
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nen, ist dieser Standard als Stand der Technik im Sinne des § 2 Absatz 11 GefStoffV 
anzusetzen.  

(5) Bruteierdesinfektionen durch Verdampfen von p-Formaldehyd entsprechen nicht 
mehr dem Stand der Technik und sind darüber hinaus nicht zulässig, weil für die 
Verwendung von p-Formaldehyd die biozidrechtlichen Voraussetzungen fehlen.  

 

5.4.5 Raumdesinfektionen in Bereichen mit Tätigkeiten mit biologischen Ar-
beitsstoffen und in Reinräumen 
(1) Bei Desinfektionen von Labors, Tierräumen oder Sicherheitswerkbänken in Berei-
chen, in denen Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen durchgeführt werden, ist 
an die einzusetzenden bioziden Agenzien ein hohes Maß an Wirkeffizienz zu stellen. 
Gleiches gilt für die Desinfektion von Reinräumen oder Teilen davon. Zum Einsatz 
kommen hierbei neben Formaldehyd Wasserstoffperoxid und Peressigsäure. Die 
Auswahl des bioziden Agens und die Häufigkeit einer Raumbegasung richten sich 
nach der Mikroorganismenart und -belastung. Unter diese TRGS fallen jedoch nur 
Tätigkeiten bei Raumbegasungen mit Formaldehyd. 

(2) In der Regel wird der Raumdesinfektion eine Scheuer-Wischdesinfektion zugäng-
licher Flächen vorgeschaltet. Hierbei sind auch die Zu- und Abluftanlagen für die ei-
gentliche Desinfektion vorzubereiten. Bei allen Desinfektionsstufen ist darauf zu ach-
ten, dass eine geschlossene Oberflächenbildung erfolgt, damit sämtliche kontami-
nierten Flächen vom Desinfektionsmittel erreicht werden, um den Erfolg der Maß-
nahme zu sichern.  

(3) Teile von Reinräumen oder Sicherheitswerkbänke können mit dem bioziden 
Agens unter einer gasdichten Folie (DIN 53536-A) begast werden. Die Folien-
Abdichtung ist zu überprüfen, die hinreichende Gasdichtigkeit des mit Folie eingehüll-
ten Raumteiles muss gewährleistet sein. Durch raumlufttechnische Anlagen und Ver-
sorgungsschächte verbundene Räume sind gegen unbefugte Nutzung zu sperren.  

(4) Der für die Desinfektion benötigte Formaldehyd wird durch Verdampfen aus einer 
definierten Wirkstofflösung freigesetzt. Ein Ventilator oder eine Umluftanlage mit ho-
hen Umwälzraten sorgen für eine homogene Verteilung des Desinfektionsmittels. Um 
eine wirksame Konzentration von 5 g Formaldehyd je m3

 Raumluft zu erreichen, 
müssen 50 ml einer 12%igen Formaldehydlösung verdampft oder vernebelt werden. 
Die Einwirkzeit beträgt 6 Stunden. Kurzzeitige Gefährdungsmomente für die Beschäf-
tigten bestehen auch beim Dosieren und Einfüllen der Formaldehydlösung. Bei die-
ser Tätigkeit sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen gemäß Nummer 5.5.3 
zu verwenden. Während der Ausbringungs- und Einwirkzeit sind angrenzende Räu-
me bzw. Bereiche messtechnisch zu überwachen.  

(5) Die chemische Bindung von Formaldehyd durch Ammoniak nach der Einwirkzeit 
ist in der Regel wegen der Materialbeschaffenheit der oftmals empfindlichen Einbau-
ten und Gerätschaften nicht möglich. Daher muss der eingesetzte Formaldehyd nach 
örtlichen Gegebenheiten aus dem begasten Bereich entfernt werden. Für den Lüf-
tungsvorgang werden raumlufttechnische Anlagen verwendet. Stehen diese Anlagen 
nicht zur Verfügung, muss die Lüftung mittels hierfür speziell vorbereiteter Geräte 
durch das Begasungspersonal eingeleitet werden. Ist das Bedienen der Lüftungsan-
lagen durch Steuerungstechnik von außen nicht möglich und muss der begaste Be-
reich kurzzeitig für eine notwendige Tätigkeit (z.B. Einschaltung eines Gebläses) be-
treten werden, ist mindestens das Tragen von Atemschutz nach Nummer 5.5.3 Ab-
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satz 2 und geeigneter Schutzhandschuhe nach Nummer 5.5.3 Absatz 3 erforderlich. 

(6) Bevor desinfizierte Räume für weitere Tätigkeiten genutzt werden, müssen sie 
gemäß Nummer 5.6.2 Absatz 1 vom Desinfektionsleiter freigegeben werden. 

 

5.5  Schutzmaßnahmen  
5.5.1 Organisatorische Maßnahmen 
5.5.1.1 Verantwortliche Person, Desinfektionsleiter 
(1) Für jede Raumdesinfektion im Sinne der Nummer 2 Absatz 2 ist eine verantwortli-
che Person als Desinfektionsleiter schriftlich zu bestellen. Diese muss über einen für 
diese Tätigkeit ausreichenden und gültigen Befähigungsschein verfügen. 

(2) Bei einer Raumdesinfektion muss während der wesentlichen Arbeitsschritte (sie-
he Nummer 2 Absatz 8 und Nummer 5.3 Absatz 5) nach Nummer 5.3 Absatz 4 min-
destens der Desinfektionsleiter und eine weitere Person anwesend sein, die die Vor-
aussetzungen der Nummer 4.3 erfüllt. 

(3) Ist im Einzelfall durch die dokumentierte Gefährdungsbeurteilung darstellbar, dass 
eine zweite sachkundige Person nach Nummer 2 Absatz 2 während der wesentlichen 
Arbeitsschritte nicht zwingend anwesend sein muss, so ist deren Verfügbarkeit durch 
jederzeitige Rufbereitschaft sicherzustellen.  
 

5.5.1.2 Unterweisungen der Beschäftigten 
(1) Aufgrund der Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (§ 12), der Betriebssi-
cherheitsverordnung (§ 9), der Biostoffverordnung (§ 12) und der Gefahrstoffverord-
nung (§ 14) sind Beschäftigte über Sicherheit und Gesundheitsschutz an ihrem Ar-
beitsplatz ausreichend und angemessen zu unterweisen. Diese Unterweisung muss 
vor der Aufnahme der Tätigkeit und soll anhand der aus der Gefährdungsbeurteilung 
entwickelten Betriebsanweisung erfolgen. 
(2) Betriebsanweisungen sind arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene verbindliche 
schriftliche Anordnungen und Verhaltensregeln des Arbeitgebers an Beschäftigte 
z.B. zum Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren, Brand- und Explosionsgefah-
ren sowie zum Schutz der Umwelt bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Nähere Ausfüh-
rungen hierzu enthält die TRGS 555 „Betriebsanweisung und Information der Be-
schäftigten“. 
(3) Die Unterweisungen für Beschäftigte, die Tätigkeiten zur Raumdesinfektion aus-
führen, sind jährlich in mündlicher Form und tätigkeitsbezogen zu wiederholen. Inhalt 
und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und von den Unter-
wiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Der Nachweis der Unterweisung ist zwei 
Jahre aufzubewahren. 
(4) Der Arbeitgeber stellt darüber hinaus sicher, dass für alle Beschäftigten, die an 
Raumdesinfektionen oder in deren Bereich Tätigkeiten ausüben, eine allgemeine 
arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung durchgeführt wird. Diese Beratung soll im 
Rahmen der Unterweisung nach Absatz 1 und 3 erfolgen. Auf Nummer 5.5.1.4 Ab-
satz 5 wird hingewiesen. 
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5.5.1.3 Information anderer Personen 
(1) Ist eine Raumdesinfektion vorgesehen, sind Personen, die sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Maßnahme aufhalten und durch die dabei verwendeten gefährli-
chen Stoffe gefährdet oder belästigt sein können, zu informieren. Zum Kreis der zu 
Informierenden zählen insbesondere  

1. Beschäftigte des Betriebes, die nicht an der Desinfektionsmaßnahme mitwirken, 

2. Nachbarn oder Anwohner, die durch Emissionen während der Lüftungsphase 
betroffen sein könnten. Diesen Anwohnern müssen zweckmäßige Hinweise 
zum sicheren Verhalten gegeben werden. 

(2) Die Information soll Betroffene über mögliche Gefahren aufklären und auf die Er-
reichbarkeit der verantwortlichen Person hinweisen. 

(3) Sind unbeabsichtigte Freisetzungen von Formaldehyd nicht auszuschließen, sind 
Beschäftigte in angrenzenden Bereichen auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung 
in der Zeit der Begasung aus gefährdeten Bereichen abzuziehen. 

 

5.5.1.4 Erste Hilfe, Notfallmaßnahmen und Sicherheitsübungen 
(1) In der Nähe der vorgesehenen Raumdesinfektion sind geeignete Erste-Hilfe-
Ausstattungen nach Absatz 2 gebrauchsfähig bereitzuhalten. Die Gebrauchsfähigkeit 
und Vollständigkeit ist vor einer Desinfektionsmaßnahme zu überprüfen. 

(2) Die Forderungen nach Absatz 1 sind erfüllt, wenn folgende Ausstattungen bereit-
gehalten werden: 

1. ein einsatzbereites Telefon, 

2. ausreichende Wassermengen zum Spülen benetzter Körperflächen und/oder 
Augen in der Nähe der Bereiche, in denen Haut- oder Augenkontakt mit den 
eingesetzten Stoffen und Gemischen möglich ist,  

3. eine Notfallinformationskarte nach Anlage 3a oder 3b und 

4. ein großer Verbandkasten nach DIN 13169. 

(3) Die im Sinne der Nummer 5.5.1.1 verantwortliche Person hat 

1. die Funktion der Notfall-Alarmierungskette sicherzustellen und vor Ort zu prüfen 
sowie 

2. die entsprechende Sicherheitsunterweisung bei den Beschäftigten durchzufüh-
ren und 

3. eine entsprechend ausgebildete Person mit der Wahrnehmung der gegebenen-
falls notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen zu beauftragen 

(4) Befähigungsscheininhaber und Sachkundige sind von Betriebsarzt, einem Fach-
arzt für Arbeitsmedizin oder einem Lehr-Rettungsassistenten in der Ersten Hilfe, ins-
besondere hinsichtlich der Ersten Hilfe bei Vergiftungsfällen mit den im Rahmen der 
Desinfektionsmaßnahme verwendeten Stoffen und Gemischen zusätzlich aus- und 
fortzubilden. Eine Wiederholung und Fortbildung kann im Rahmen der jährlichen Si-
cherheitsbelehrungen durch geeignete fachkundige Personen zu erfolgen. 

(5) Bei Auftreten von Vergiftungssymptomen und Hautschäden sind die betroffenen 
Arbeitnehmer unverzüglich einem Arzt vorzustellen. 
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5.5.1.5 Lagerung 
(1) Sehr giftige und giftige Stoffe und Gemische sind unter Verschluss oder so aufzu-
bewahren oder zu lagern, dass  

1. die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten und anderen Personen und 
die Umwelt nicht gefährdet werden und 

2. nur sachkundige Personen oder deren Beauftragte Zugang haben. 

(2) Die Anforderungen der TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbewegli-
chen Behältern“ an die Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen sind zu be-
achten. Formaldehyd ist nach der TRGS 510 der Lagerklasse 6.1C zugeordnet. 
Grundsätzlich sollten nur Stoffe derselben Klasse zusammengelagert werden. 

(3) Die Zusammenlagerungsregelungen insbesondere für folgende Stoffe und Zube-
reitungen/Gemische sind gemäß TRGS 510 zu beachten: 

1. Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe 
2. ansteckungsgefährliche, radioaktive und explosive Stoffe 
3. Gase 
4. sonstige explosionsgefährliche Stoffe der Lagerklasse 4.1A 
5. stark oxidierend wirkende Stoffe der Lagerklasse 5.1A 
6. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen 
7. organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe 
 

5.5.2 Technische Schutzmaßnahmen 
5.5.2.1 Abdichtung der Räumlichkeiten und Festlegung des Gefahrenberei-
ches 
(1) Vor Einleitung der Raumdesinfektionsphase hat der Desinfektionsleiter sicherzu-
stellen, dass die Abdichtung der zu desinfizierenden Räume ausreichend ist. Die Zu-
gänge zu den Räumen sind nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung (siehe 
hierzu Anlage 4 dieser TRGS) zu kennzeichnen. Ferner hat er einen Gefahrenbe-
reich festzulegen. Der Gefahrenbereich ist der an den zu desinfizierenden Raum an-
grenzende Bereich, in den Formaldehyd eindringen kann. 
(2) Die zu begasenden Räume sind so abzudichten und der Gefahrenbereich um das 
zu begasende Objekt ist so abzusperren, dass außerhalb dieses Bereichs während 
des Einwirkens des Begasungsmittels und während der Belüftung die in Nummer 
5.6.2 genannten Werte eingehalten werden ist. Erforderlichenfalls ist der Gefahren-
bereich entsprechend zu erweitern. Innerhalb des Gefahrenbereichs dürfen Arbeit-
nehmer mit anderen als der Begasung (Raumdesinfektion) dienenden Arbeiten nicht 
beschäftigt werden. Dementsprechend ist auch der Aufenthalt von Personen zu an-
deren Zwecken wie z. B. Pause, Wohnen, Schlafen, unzulässig. 

 

5.5.2.2 Brand- und Explosionsschutz 
Beim Verdampfen oder Vernebeln stabilisierter wässriger Formaldehydlösungen ist 
die Ausbildung einer explosionsfähigen Atmosphäre nicht ausgeschlossen, wenn der 
Formaldehydgehalt darin mehr als 16 Masse-% beträgt3. Beim Einsatz wässriger 
                                            
3 BAM Prüfbericht II-1371/2004 Ue/cs im Auftrag der BGW (Köln) vom 06.April 2004 
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Formaldehydlösungen unter 16 Masse-% in Verdampfungsgeräten zur Raumdesin-
fektion besteht keine Explosionsgefahr. Es ist bei jeder Anwendung dafür zu sorgen, 
dass diese Konzentration nicht überschritten wird. 

 

5.5.2.3 Lüftung mit Formaldehyd desinfizierter Räume 
(1) Die Lüftung desinfizierter Räume ist stets so vorzunehmen, dass Beschäftigte 
oder andere Personen in angrenzenden oder umliegenden Bereichen durch die Frei-
setzung des Wirkstoffes nicht gefährdet werden können. Hierbei ist zu prüfen, ob der 
bisherige Gefahrenbereich angepasst oder erweitert werden muss. Eine Erweiterung 
des Sicherheitsbereiches während des Lüftungsvorganges ist dann vorzunehmen, 
wenn die gemessene Konzentration von Formaldehyd einen Wert von 0,3 ppm 
(0,37 mg/m³) überschreitet.  

(2) Die Lüftung desinfizierter Räume erfolgt ausschließlich ins Freie über Wand- und 
Deckenöffnungen und gegebenenfalls mit Unterstützung verfügbarer lüftungstechni-
schen Einrichtungen. In aller Regel erfolgt die Lüftung auch ohne Filterung der for-
maldehyd- bzw. ammoniakbelasteten Raumluft. Sofern der bei der Desinfektions-
maßnahme freigesetzte Formaldehyd nicht mithilfe von Ammoniak weitestgehend 
chemisch gebunden wurde, wird in der Anfangsphase der Lüftung kurzzeitig eine 
erhöhte Formaldehydkonzentration an die Außenluft abgegeben. Je nach örtlichen 
baulichen Gegebenheiten und meteorologischen Bedingungen kann es dabei kurz-
zeitig auch zu Beeinträchtigungen durch Emissionen bei der Lüftung kommen. 

(3) Für den Fall, dass zur Lüftung des desinfizierten Raumes eine raumlufttechnische 
Anlage (RTA) oder ventilatorbetriebene Abluftkamine benutzt werden, ist vor Durch-
führung der Desinfektionsmaßnahmen die Funktionsfähigkeit der Anlage zu prüfen. 
Eine vorhandene RTA darf nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass des-
infektionsmittelhaltige Luft nicht in Räume gelangt, die an die Raumlufttechnik ange-
schlossen sind.  

(4) Grundsätzlich ist bei der Lüftung von Räumen, die mit Formaldehyd desinfiziert 
wurden, darauf zu achten, dass die meteorologischen und örtlichen Gegebenheiten 
während der gesamten Lüftungsphase nicht zu einer vermeidbaren Belastung oder 
gar Gefährdung öffentlicher Bereiche führt.  

(5) Die Lüftung eines desinfizierten Raumes muss vor Aufnahme weiterer Tätigkeiten 
solange andauern, bis keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen mehr zu erwarten 
sind. Soweit erforderlich sind noch vorhandene oder neu gebildete Kondensate von 
den Flächen manuell zu entfernen. Bei dieser Tätigkeit sind geeignete Schutzhand-
schuhe nach Nummer 5.5.3 Abs. 3 zu tragen. Vor Aufnahme weiterer Tätigkeiten zur 
Nutzung der Räume müssen die desinfizierten Räume gemäß Nummer 5.6.2 Absatz 
1 freigegeben werden.  

 

5.5.3 Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) 
(1) Beim Vernebeln und Verdampfen wässriger Formaldehydlösungen zum Zwecke 
der Raumdesinfektion ist mit einer erheblichen Überschreitung der Formaldehydkon-
zentration von 0,3 ppm (0,37 mg/m³) zu rechnen. Der Aufenthalt in dieser Atmosphä-
re kann lebensbedrohend sein, so dass das Tragen geeigneter persönlicher Schutz-
ausrüstungen (PSA), insbesondere von Atemschutz nach Absatz 2 und geeigneten 
Schutzhandschuhen nach Absatz 3, bei dieser Tätigkeit zwingend ist.  
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(2) Der unvermeidbare Aufenthalt unter geeigneter PSA während der Ausbringungs-
phase ist zeitlich auf das Notwendigste zu beschränken, z.B. zur Behebung einer 
Betriebsstörung. Eingesetzt werden dürfen für diese Tätigkeit nur Beschäftigte, deren 
gesundheitliche Eignung durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung über-
wacht ist. Zur Vermeidung inhalativer Belastungen sind für den Atemschutz Vollmas-
ken mit Kombinations-Filter B2-P3 geeignet. Hinsichtlich Auswahl und gegebenen-
falls Tragezeitbegrenzungen ist die BGR 189 „Einsatz von Schutzkleidung“4 und die 
BGR/GUV-R 190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“5 zu beachten. 

(3) Welche Schutzausrüstung geeignet ist, ist im Einzelfall in der Gefährdungsbeur-
teilung unter Berücksichtigung der Tragedauer und der Herstellerangaben festzule-
gen. Geeignete Schutzhandschuhmaterialien zum Schutz vor dermaler Exposition 
sind zum Beispiel Butyl- oder Fluorkautschuk sowie aus Polychloropren in der Mate-
rialstärke von 0,4 mm bis 0,5 mm. 

(4) Beschäftigte müssen die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen ver-
wenden, solange eine Gefährdung besteht. 

(5) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass 

1. die persönliche Schutzausrüstung an einem dafür vorgesehenen Ort sachge-
recht aufbewahrt wird, 

2. die persönliche Schutzausrüstung vor Gebrauch geprüft und nach Gebrauch 
gereinigt wird, und 

3. schadhafte persönliche Schutzausrüstung vor erneutem Gebrauch ausgebes-
sert oder ausgetauscht wird. 

 

5.6  Wirksamkeitsprüfungen ergriffener Schutzmaßnahmen 
(1) Vor Einleitung der Desinfektionsphase mit Formaldehyd hat der Desinfektionslei-
ter durch sorgfältige Sichtprüfung festzustellen, dass die ergriffenen Abdichtungs-
maßnahmen ausreichend sind. Ferner hat er sich davon zu überzeugen, dass sich in 
dem zu desinfizierenden Raum und auch angrenzenden Räumen, in denen das Ein-
dringen von Formaldehyd nicht sicher auszuschließen ist, keine Personen aufhalten. 
Die Dichtigkeit an kritischen Abdichtungsstellen ist durch Messungen mit Prüfröhr-
chen zu überwachen, wenn dies aus Sicherheitsgründen geboten erscheint. Eine 
Überwachung ist zum Beispiel erforderlich, wenn Durchgangsbereiche notwendiger 
Weise für die Dauer der Desinfektionsphase nicht gesperrt werden können. 

(2) Das zur Raumdesinfektion eingesetzte Formaldehyd kann zum Beispiel über Ver-
bindungsgänge, Kellerschächte, Kabeldurchführungen oder andere Verbundsysteme 
in Nachbarräume gelangen. Die für die Raumdesinfektion verantwortliche Person 
muss deshalb prüfen, ob das Risiko eines Übertritts gegeben ist und ob zusätzliche 
Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. 

(3) Vor Einleitung der Desinfektionsphase ist auch zu prüfen, ob bei Einleitung der 
Lüftungsphase kurzzeitig freigesetztes Formaldehyd oder zur chemischen Bindung 
von Formaldehyd eingesetzter Ammoniak infolge Schwadenbildung in Nachbarräume 
eindringen oder durch ungünstige Abluftbedingungen andere Personen oder die 

                                            
4 BG-Regel „Benutzung von Schutzkleidung“ vom April 1994 in der aktualisierten Fassung der DGUV 
vom Oktober 2007 
5 BGR/GUV-R 190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“, DGUV Dezember 2011 
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Umwelt gefährden können. Gegebenenfalls ist sicherzustellen, dass die Lüftungs-
phase wirksam unterbrochen werden kann. 

(4) Die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit von Ventilatoren oder raumlufttechni-
scher Anlagen ist vor Einleitung der Desinfektionsphase sicherzustellen. Eine man-
gelhafte Funktionsfähigkeit oder gar das Fehlen von Einrichtungen, die den Lüf-
tungsvorgang unterstützen, darf nicht durch unangemessen langes Tragen von 
Atemschutz gemäß Nummer 5.5.3 in der Nachreinigungsphase kompensiert werden. 
Ersatzweise ist die Dauer der natürlichen Lüftung zu verlängern. Die gegebenenfalls 
wieder ansteigende Formaldehydkonzentration in der Raumluft während der Nach-
reinigungsphase ist zu überwachen. 

(5) Die verantwortliche Person hat während der kritischen Lüftungsphase zu überwa-
chen, ob Personen durch die Lüftung der Räume gefährdet werden können.  

 

5.6.1 Messtechnische Überwachung 
(1) Grundsätzlich ist eine messtechnische Überwachung der Innenraumkonzentration 
während der Desinfektionsphase nicht zielführend. In dieser Phase ist davon auszu-
gehen, dass auch ein nur kurzzeitiger Aufenthalt von Beschäftigten in der vorherr-
schenden Formaldehydkonzentration des zu desinfizierenden Raumes ohne ausrei-
chende persönliche Schutzausrüstung vor inhalativer und dermaler Exposition le-
bensbedrohlich sein kann. Vor diesem Hintergrund sind Arbeitsplatzmessungen nur 
dann anzeigt, wenn dies der Sicherheit der Beschäftigten während notwendiger Tä-
tigkeiten zur Lüftung und Freigabe der desinfizierten Räume dient.  

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die bei Raumdesinfektionen mit Formaldehyd 
möglichen inhalativen Belastungen zu ermitteln und zu überwachen. Hierfür sind ge-
eignete Messsysteme von hinreichend fachkundigen Personen zu verwenden. 

(3) Messsysteme zur Ermittlung inhalativer Belastungen bei Raumdesinfektionen 
sind hierfür geeignet, wenn sie auch kurzzeitige Begasungsmittelkonzentrationen 
erfassen. Orientierende Messungen mit Prüfröhrchen können bei der notwendigen 
Messplanung unterstützend eingesetzt werden. 
(4) Messungen von Gefahrstoffen in der Luft dürfen nur von fachkundigen Personen 
vorgenommen werden. Dies setzt die Beherrschung des verwendeten Messsystems 
und Kenntnisse über Faktoren voraus, die das Messergebnis beeinflussen können. 
Für Messungen bei Begasungstätigkeiten zählen hierzu auch Sachkundige nach 
Nummer 4.3. Darüber hinaus können Messungen bei Begasungstätigkeiten auch von 
Personen erfolgen, die über eine einschlägige fachliche Ausbildung, die den Anforde-
rungen des § 7 Absatz 10 GefStoffV entspricht, verfügen. 

(5) Die Messergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und den Beschäftigten 
und ihren Vertretern zugänglich zu machen. Im Übrigen wird auf die Regelungen in 
der TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen; Inhalative Exposition“ verwiesen. 

 

5.6.2  Freigabe des desinfizierten Raumes 
(1) Die verantwortliche Person kann nach ausreichender Lüftung eines desinfizierten 
Raumes diesen freigeben, wenn mittels geeigneter Nachweisverfahren sichergestellt 
ist, dass in der Raumluft die Konzentration von Formaldehyd den Wert von 0,3 ppm 
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(0,37 mg/m3) und die Konzentration von Ammoniak den Arbeitsplatzgrenzwert für 
Ammoniak von 20 ppm (14 mg/m3) nicht überschreitet. 

(2) Vor den Messungen nach den Absätzen 1 ist nach Beendigung der Reinigungs- 
und Lüftungsmaßnahmen der Lüftungsvorgang für die Dauer von mindestens einer 
Stunde zu unterbrechen und der Raum zu verschließen, um danach die sich einstel-
lende Formaldehyd- und Ammoniakkonzentration messtechnisch zu ermitteln.  

(3) Über die Freigabe der Räume ist eine Bescheinigung nach Anlage 2b zu erteilen, 
die dem Auftraggeber auszuhändigen ist. 

(4) Für die Messungen nach Absatz 1 werden direktanzeigende Messsysteme auf 
dem Markt angeboten 6  

 

5.6.3 Dokumentation 
(1) Über Raumdesinfektionen im Sinne der TRGS ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Aus der Niederschrift müssen insbesondere hervorgehen: 

1. Die Art der Raumdesinfektion und Angabe der eingesetzten Formaldehydmen-
ge sowie 

2. Ort, Beginn und Ende der Maßnahme (Freigabezeitpunkt) 
3. das beteiligte Personal 

(2) Die Niederschrift ist mindestens 6 Jahre aufzubewahren und der zuständigen Be-
hörde auf deren Verlangen als Kopie vorzulegen. 

 
6  Arbeitsmedizinische Prävention 
6.1  Beteiligung des Betriebsarztes an der Gefährdungsbeurteilung  
(1) Aufgrund der hohen akut toxischen Gefährdungen von Beschäftigten bei Tätigkei-
ten zur Raumdesinfektion ist es grundsätzlich erforderlich, eine Ärztin oder einen Arzt 
nach § 7 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) bei der 
Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung gemäß Nummer 5 dieser TRGS zu beteili-
gen. Vorrangig ist die bestellte Betriebsärztin/der bestellte Betriebsarzt zu wählen.  

(2) Sowohl Formaldehyd als auch Ammoniak wirken akut auf Haut und Schleimhäu-
te. So können Reiz- und Ätzwirkungen an der Hautoberfläche, an Schleimhäuten 
insbesondere der Atemwege und im Bereich der Augen auftreten. Daher ist die Fest-
legung von Maßnahmen zur Ersten Hilfe besonders wichtig. In diesem Zusammen-
hang sind die Nummern 5.1 und 5.5.1.4 sowie die Festlegungen in den Anlagen 3a-
1, 3a-2, 3b-1 und 3b-2 dieser TRGS besonders zu beachten.  

(3) Die Eignung und die Tragebedingungen persönlicher Schutzausrüstungen gemäß 
Nummer 5.5.3 sind im Hinblick auf die damit verbundene zusätzliche Belastung und 
Beanspruchung zu beurteilen.  

 

 

 

                                            
6 R. Hebisch, U. Poppek „Empfohlene Analyseverfahren für Arbeitsplatzmessungen“ Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2008 
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6.2  Allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung  
(1) Der Arbeitgeber hat bei Umgang mit Gefahrstoffen eine allgemeine arbeitsmedi-
zinisch-toxikologische Beratung der Beschäftigten sicherzustellen. Diese Beratung 
soll im Rahmen der Unterweisung erfolgen. Sie ist zu unterscheiden von der indivi-
duellen Beratung, die Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung 
ist.  

(2) Die allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung bei Raumdesinfektio-
nen mit Formaldehyd ist möglichst unter Beteiligung eines Arztes durchzuführen, der 
auch mit der Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen beauf-
tragt ist.  

(3) Die Beschäftigten müssen gemäß der Gefährdungsbeurteilung insbesondere über 
die toxische und sensibilisierende Wirkung der eingesetzten Stoffe sowie ihre chro-
nisch schädigenden und krebserzeugenden Eigenschaften  informiert bzw. beraten 
werden.  

 

6.3  Individuelle arbeitsmedizinische Vorsorge 
6.3.1 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung 

(1) Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen dienen der Früherkennung arbeits-
bedingter Gesundheitsstörungen sowie der Feststellung, ob bei Raumdesinfektionen 
mit Formaldehyd eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung besteht. Eine arbeitsme-
dizinische Vorsorgeuntersuchung kann sich auf ein Beratungsgespräch beschrän-
ken, wenn zur Beratung körperliche oder klinische Untersuchungen nicht sinnvoll 
sind. 

(2) Der Arbeitgeber, der Raumdesinfektionen mit Formaldehyd im Sinne dieser 
TRGS durchführen lässt, muss allen damit Beschäftigten eine arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung gemäß Anhang Teil 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) anbieten. Das Ausspre-
chen des Angebots ist für den Arbeitgeber verpflichtend (Zuwiderhandlungen sind 
nach §  10 Absatz 1 Nummer 4 ArbMedVV bußgeldbewehrt beziehungsweise nach 
§  10 Absatz 2 ArbMedVV strafbewehrt). 

(3) Ein Biomonitoring (Gefahrstoffnachweis im biologischen Material) kann bei 
Raumdesinfektionen mit Formaldehyd nicht empfohlen werden, da die Ausscheidung 
von Ameisensäure nicht schadstoffspezifisch ist und starken individuellen Schwan-
kungen unterliegt. Die Formiat-Konzentration im Urin sollte daher nicht als Parameter 
herangezogen werden. Auch eine direkte Formaldehyd-Bestimmung im Blut ist nicht 
geeignet, da eine hohe körpereigene Bildungsrate und eine schnelle Ausscheidung 
vorliegen. 

(4) Bei regelmäßigem Umgang mit Gegenständen oder Materialen, die biologische 
Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 nach Biostoffverordnung enthalten oder mit diesen 
kontaminiert sind, hat der Arbeitgeber gemäß Anhang Teil 2 Absatz 1 Nummer 2 der 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) eine Pflichtuntersu-
chung zu veranlassen. 

(5) Bei regelmäßigem Umgang mit Gegenständen oder Materialen, die biologische 
Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 nach Biostoffverordnung enthalten oder mit 
diesen kontaminiert sind, hat der Arbeitgeber gemäß Anhang Teil 2 Absatz 2 Num-
mer 1 Buchstabe a und b  der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
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MedVV) eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung anzubieten. 

(6) Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind keine Eignungsunter-
suchungen für Befähigungsscheinbewerber. 

 

6.3.2 Vorsorgeuntersuchungen bei Verwendung von Atemschutz als Pflicht- 
und Angebotsuntersuchungen 

(1) Bei Verwendung von Atemschutzgeräten der Gruppe 2 und 3 sind gemäß An-
hang Teil 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) Vorsorgeuntersuchungen zu veranlassen. 

(2) Der Arbeitgeber ist bei Verwendung von Atemschutzgeräten der Gruppe 1 ge-
mäß Anhang Teil 4 Absatz 2 Nummer 2 ArbMedVV verpflichtet, Vorsorgeuntersu-
chungen anzubieten. 

(3) Das Benutzen von Atemschutzgeräten befreit nicht von arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen nach Nummer 6.3.1. 

 

7 Maßnahmen zur Emissionsminderung 
(1) Die Abgabe von Formaldehyd aus desinfizierten Räumen in die Atmosphäre ist 
durch geeignete Emissionsminderungsmaßnahmen weitestgehend zu beschränken. 
Hierzu müssen die Vorschriften des BImSchG7 und der TA-Luft8 beachtet werden. 

(2) Formaldehyd wird der Emissionsklasse I der TA-Luft zugeordnet. Die emittierbare 
Menge in einem gerichteten Abgasstrom beträgt für diesen Stoff 0,10 kg/h oder eine 
Konzentration von max. 20 mg/m³.  
 
8 Anzeigen und Unterrichtung der zuständigen Behörde 
Der zuständigen Behörde sind folgende Sachverhalte schriftlich mitzuteilen: 

1. die vorgesehene Durchführung einer Raumdesinfektion mit Formaldehyd (Anla-
ge 2a), 

2. das Ausscheiden und der Wechsel von Befähigungsscheininhabern, 

3. jeder Unfall und jede Betriebsstörung, die bei einer Raumdesinfektion zu einer 
ernsten Gesundheitsschädigung von Beschäftigten geführt hat sowie 

4. Änderungen in Verfahrensabläufen, die Gesundheit und Sicherheit der Beschäf-
tigten oder anderer Personen beeinflussen können. 

Mitgeltende Bestimmungen 
Die Sicherheit und der Schutz Beschäftigter bei Raumdesinfektionstätigkeiten mit 
Formaldehyd ist weitestgehend sichergestellt, wenn neben dieser TRGS die nachfol-
gend aufgeführten TRGS und gesetzlichen Bestimmungen beachtet und eingehalten 
werden: 

a.) Technische Regeln Gefahrstoffe 

- TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 

                                            
7 Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2011 
8 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA-Luft vom 24.07.2002 
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- TRGS 401 Gefährdungen durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maß-
nahmen 

- TRGS 402 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen: Inhalative Exposition 

- TRGS 500 Schutzmaßnahmen 

- TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
- TRGS 555 Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten 
- TRGS 600 Substitution  
- TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte  

b) Gesetze und Verordnungen (geltend in der jeweils aktuellen Fassung) 

- Arbeitsschutzgesetz  
- Chemikaliengesetz  
- Gefahrstoffverordnung  
- Verordnung über die Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung 

persönlicher Schutzausrüstungen bei der Arbeit (PSA-BV)  
- Betriebssicherheitsverordnung  

- Biozid-Zulassungsverordnung (ChemBiozidZulV)  

- Biostoffverordnung 

Hinweise auf begleitende Regelungen bei Begasungstätigkeiten 
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Regeln und Informationen 
BGV A 1 Grundsätze der Prävention (regelt auch betriebliche Erste Hilfe) 
DGUV Vorschrift 2 Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
Merkblatt Formaldehyd (ZH 1/296) 
BG-Regel „Benutzung von Schutzkleidung“ vom April 1994 in der aktualisierten Fas-
sung der DGUV vom Oktober 2007  
BGR/GUV-R 190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“, DGUV Dezember 2011 
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Anlage 1a 
 

Sachkunde - Lehrgang zur Raumdesinfektion mit Formaldehyd: 

Thema und Inhalte Lehreinheiten

Stoffe, Präparate, Wirkung: 

  Grundbegriffe  
 Eigenschaften und Wirkungsweise von Formaldehyd,  
Formaldehyd entwickelnden Substanzen, Ammoniak und  
Reaktionsprodukten 
 Gefahrenpotenzial, ökologische Relevanz  

3 LE 
 

Gesundheitliche Aspekte und Erste Hilfe: 

 Toxische Wirkung auf Mensch und Tier, Kanzerogenität, 
Sensibilisierung, Vergiftungssymptome 
 Besondere Erste Hilfe - Maßnahmen bei Vergiftungsfällen, Arz-
neimittel und Materialien zur Ersten Hilfe, Unfälle und Notfallinforma-
tionskarte  

4 LE 
 

Rechtsgrundlagen:  

Allgemeiner Teil:  
 Rechtshierarchie 
 EU-Verordnung, EU-Richtlinie, Chemikaliengesetz,  

Gefahrstoffverordnung 
 Technische Regeln für Gefahrstoffe, Berufsgenossenschaft-

liche Regelungen und andere mitgeltende Rechtsvorschriften 
Spezieller Teil  
 Gefahrstoffverordnung Anhang I Nr. 4 Begasungen, TRGS 522 

4 LE 
 
 

Arbeitssicherheit und Schutzmaßnahmen: 
Allgemeine Maßnahmen:  
 Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Unterweisung, 
Hygienemaßnahmen, Arbeitsmedizinische Vorsorge, Umweltschutz 
Persönliche Schutzmaßnahmen:  
Persönliche Schutzausrüstung, Schwerpunkt Atemschutz 

4 LE 
 
 

Desinfektions- und Begasungspraxis: 
 Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Gerätetechnik 
 Spezielle Aspekte z.B. für den Agrar-, Medizin- oder  
technischen Einsatzbereich, Wirkungsparameter  
 bauliche und materialbezogene Aspekte  
 Gasmesstechnik 

4 LE 
 
 

Abschlussdiskussion  1 LE 
Gesamtdauer 20  
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Erläuterung:  
Es ist das Ziel des Sachkunde-Lehrganges, dem Teilnehmer sowohl die theoreti-
schen Kenntnisse zu vermitteln, die erforderlich sind, um Raumdesinfektionen zum 
Schutz Beschäftigter, anderer Personen und der Umwelt sicher zu beurteilen und 
durchzuführen als auch das praktische und technische Verständnis aufzubauen, das 
in der Anwendung zu erfolgreichen Raumdesinfektionen führt. Ein umfassender 
Überblick über die betroffenen Rechtsgebiete ist daher ebenso unerlässlich wie die 
ausführliche Darstellung der zur Verfügung stehenden Verfahren. 

Lehrgangsdauer:  
Der Sachkunde-Lehrgang umfasst mindestens 20 Lehreinheiten à 45 Minuten zuzüg-
lich Abschlussprüfung und dauert mindestens 3 Tage 

Teilnehmerzahl: max. 25 Personen  
Lehrkräfte:  
sachverständige Personen, Facharzt für Arbeitsmedizin oder Betriebsarzt mit Zu-
satzbezeichnung Arbeitsmedizin oder Betriebsmedizin bzw. Lehr-Rettungsassistent, 
Behördenvertreter 
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Anlage 1b 

Fortbildungslehrgang zur Raumdesinfektion mit Formaldehyd 

Thema und Inhalte Lehreinheiten 
Gesundheitliche Aspekte und Erste Hilfe: 
Toxische Wirkung auf Mensch und Tier, Kanzerogenität, 
Sensibilisierung, Vergiftungssymptome 
Besondere Erste Hilfe-Maßnahmen bei Vergiftungsfällen, 
Arzneimittel und Materialien zur Ersten Hilfe, Unfälle und  
Notfallinformationskarte  

4 LE 
 
 

Durchführung einer Raumdesinfektion gemäß Gefahrstoff-
verordnung Anhang 1 Nr. 4 Begasungen in Verbindung mit 
TRGS 522 
Stoffe, Präparate und ihre Wirkung 
Arbeitssicherheit und Schutzmaßnahmen 
Desinfektions - und Begasungspraxis 

5 LE 
 
 

Abschlussdiskussion und Lernerfolgskontrolle 1 LE 
Gesamtdauer 10 LE 

 
Erläuterung 
Ziel des Lehrgangs ist es, die im Grundlehrgang nach Anlage 1a vermittelten Kennt-
nisse aufzufrischen und den Stand der Entwicklungen in der Begasungstechnik zu 
vermitteln. Die Lehreinheiten sollen insgesamt wiederholenden und damit vertiefen-
den Charakter haben, jedoch sind wesentliche Neuerungen darzustellen. Ein Erfah-
rungsaustausch ist hierbei zu berücksichtigen.  

Lehrgangsdauer: Der Sachkunde-Lehrgang umfasst 9 Lehreinheiten à 45 Minuten 
zuzüglich Abschlussprüfung und dauert mindestens 1 Tag. 

Teilnehmerzahl: max. 25 Personen  

Lehrkräfte: sachverständige Personen, Facharzt für Arbeitsmedizin oder Betriebs-
arzt mit Zusatzbezeichnung Arbeitsmedizin oder Betriebsmedizin bzw. Lehr-
Rettungsassistent 
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Anlage 1c 
 

Durchführung schriftlicher Prüfungen bei Sachkundelehrgängen 
Die Sachkunde-Prüfung nach Anlage 1a beziehungsweise die Lernerfolgskontrolle 
nach Anlage 1b sind entsprechend dem nachfolgenden bundesweit vereinbarten 
Schema in Anwesenheit eines Vertreters der zuständigen Behörde durchzuführen.  

 

1. Sachkunde-Lehrgang nach Anlage 1a 
Zum Erwerb der Sachkunde nach Anlage 1a dieser TRGS werden in der schriftlichen 
Prüfung insgesamt 40 Fragen gestellt, davon 34 im Antwort-Wahl-Verfahren sowie 
insgesamt 6 offene Fragen mit Freitextantworten. Die Aufteilung der Fragen zu den 
jeweiligen Themen soll der Gewichtung im Lehrgang entsprechen. Für die Prüfung 
sind keinerlei Hilfsmittel zulässig. 

Antwortoptionen: 
Beim Antwort-Wahl-Verfahren kann es bis zu 4 Antwortmöglichkeiten geben. 

Auswertungsmodus: 
Beim Antwort-Wahl-Verfahren gibt es pro Frage einen Punkt, wenn alle Auswahl-
Antworten richtig gewählt wurden. Für die Formulierungsfragen gibt es einen Punkt, 
wenn sie vollständig und richtig beantwortet worden sind. Die schriftliche Prüfung ist 
bestanden, wenn mehr als 75% der Fragen richtig beantwortet wurden, das heißt, 
wenn mindestens 31 Punkte erreicht sind. Nach der erfolgreichen Prüfung erhält der 
Teilnehmer ein Sachkunde-Zeugnis. 

Zeitvorgabe: 
Zur Beantwortung der Prüfungsfragen werden bis zu 80 Min. Zeit gewährt.  

Nachprüfung 
Eine mündliche Nachprüfung ist zulässig, wenn in der schriftlichen Prüfung mindes-
tens 50 % der Punktzahl erreicht wurde. 

 

2. Fortbildungslehrgang nach Anlage 1b 
Der Lehrgang nach Anlage 1b schließt mit einer Lernerfolgskontrolle. Diese wird in 
Form einer schriftlichen Prüfung mit insgesamt 14 Fragen gestellt, davon 10 im Ant-
wort-Wahl-Verfahren sowie insgesamt 4 offene Fragen mit Freitextantworten. Die 
Aufteilung der Fragen zu den jeweiligen Themen soll der Gewichtung im Lehrgang 
entsprechen. 

Antwortoptionen: 
Beim Antwort-Wahl-Verfahren kann es bis zu 4 Antwortmöglichkeiten geben. 

Auswertungsmodus: 

Beim Antwort-Wahl-Verfahren gibt es pro Frage einen Punkt, wenn alle Auswahl-
Antworten richtig gewählt wurden. Für die Formulierungsfragen gibt es einen Punkt, 
wenn sie vollständig und richtig beantwortet worden sind. Die schriftliche Prüfung ist 
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bestanden, wenn mehr als 75% der Fragen richtig beantwortet wurden, d.h. wenn 
mindestens 11 Punkte erreicht sind.  

Zeitvorgabe: 
Zur Beantwortung der Prüfungsfragen werden bis zu 30 Min. Zeit gewährt.  

Nachprüfung 
Eine mündliche Nachprüfung ist zulässig, wenn in der schriftliche Prüfung mindes-
tens 50% der Punktzahl erreicht wurde. Für die Prüfung sind keinerlei Hilfsmittel zu-
lässig. Nach der erfolgreichen Lernerfolgskontrolle erhält der Teilnehmer eine Teil-
nahmebescheinigung.  
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Anlage 2a 
 

Anzeige einer beabsichtigten Raumdesinfektion gemäß GefStoffV 
 
Gemäß Anhang I Nummer 4.3.2 der Gefahrstoffverordnung zeigen wir Tätigkeiten 
zur Raumdesinfektion mit Formaldehyd in folgenden Liegenschaften an: 
 
Absender*)  

 …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

*) Anschrift und Telefonnummer des Erlaubnisscheininhabers) 
 
Ort und Zeitpunkt …………………………………………………………………………………………………. 

der Anwendung: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

voraussichtlicher Beginn:      Lüftung:    Freigabe: 
(Datum/Uhrzeit) 

 

Objektart: Verfahren: 
  Krankentransportfahrzeug   Verdampfen 
  Krankenzimmer     Formaldehyd-Lösung 
  Stallgebäude   Ammoniak zur Formaldehyd- 

  Bindung 
  Bruteier (stationäre Anlage)   Vernebeln 
  Sonstige(z.B. Labor, mikrobiologische    
Sicherheitswerkbank 

   personenunabhängig 

    personenabhängig (Sonderfall) 
 
 

 Desinfektionsleiter  
(verantwortliche Person) 

Sachkundige Person/ 
stellv. Desinfektionsleiter 

Name, Vorname   

Anschrift   

Befähigungsschein   für Verfahren ausreichend  für Verfahren ausreichend 
 nicht vorhanden 

Erreichbarkeit/Telefon*)   
*)während der gesamten Dauer der Raumdesinfektion  
 
……………………………………………………………….  

(Ort, den)  

………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

Unterschrift Desinfektionsleiter  
(verantwortliche Person) 

Unterschrift Sachkundiger  
oder 2.Befähigungsscheinhaber 
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Anlage 2b 
 

 
Freigabebescheinigung nach Raumdesinfektion 

 
 
Gemäß Anhang I Nummer 4.4.3 Abs. 4 der Gefahrstoffverordnung wurde durch 
messtechnische Bestimmung 

 der          mittels 
 
 
 
 
 

festgestellt, dass nach Lüftung der desinfizierten Räume für Beschäftigte durch das 
eingesetzte Begasungsmittel keine Gefährdung mehr besteht. 
 
Die dauerhaft sichere Einhaltung des Beurteilungswertes für 

 
 
 
ist sichergestellt. 

 
 
Die tatsächlich gemessenen Konzentrationen betragen  

 
 
 
 

 
Für eine weitere Nutzung des 

 
 
 
 
 
bestehen keine Bedenken.  
 

 
Die Freigabe wird erteilt durch 
 
Begasungsleiter/Desinfektionsleiter    Firmenstempel:  

  

…………………………………..………… 
Unterschrift 
 
…………………………………………….. 
Ort, Datum: 

  Prüfröhrchen 
  PID 
   

  Formaldehydkonzentration  
und 
  Ammoniakkonzentration 

   0,3 ppm( 0,37 mg/m³) für Formaldehyd  
 
  20 ppm (14 mg/m³) Ammoniak 

für Formaldehyd:       mg/m³  bzw.     ppm 
 
Für Ammoniak :       mg/m³  bzw.     ppm 

  Krankentransportfahrzeugs 

  Krankenzimmers 
  Stallgebäudes 
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Anlage 2c 
 

Zeugnis über die Eignungsuntersuchung 
gemäß Nummer 4.2 Absatz 1 TRGS 522 

 
Anschrift des/der 
Facharztes/Fachärztin 
für Arbeitsmedizin  
oder Betriebsarzt/ärztin 

 
Hiermit bestätige ich, dass die Untersuchung von 
 
Herrn/Frau ………………………. ………………………… …………………… 
  Name    Vorname   Geburtsdatum 
 
auf der Grundlage der Empfehlung des BMA zur Durchführung von Eignungsunter-
suchungen von Befähigungsscheinbewerbern für Begasungen (BArbBl. Heft 12/1995 
S. 41) 
 
 keine Anhaltspunkte für eine körperliche oder geistige Nichteignung für Tätigkei-

ten mit dem Wirkgas Formaldehyd 
für verantwortliche Tätigkeiten bei Raumdesinfektionen ergeben hat. 
 

Darüber hinaus hat die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach dem Beruf-
genossenschaftlichen Grundsatz 

 
     G 26 II   G 26 III 

 
ergeben, dass die o.a. Person die erforderliche Atemschutztauglichkeit besitzt. 
 
 Es wurde keine Untersuchung der Atemschutztauglichkeit durchgeführt. 
 
 
………………………………………. 
(Unterschrift des Arztes/der Ärztin) 
 

………………………………………. 
(Facharztbezeichnung) 
 
………………………………………. 
(Ort, Datum) 
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Anlage 2d 
Dokumentation Unterweisung/Einweisung  

der Beschäftigten/Praxisnachweis 
 

Name und Anschrift  

 Erlaubnisscheininhaber   
 Befähigungsscheininhaber 

 

 

 

 

 
Hiermit bestätige ich die Teilnahme von 
 
Herrn/Frau ………………………. ………………………… …………………… 
  Name    Vorname   Geburtsdatum 
 
an der Einweisung/Unterweisung für Tätigkeiten zur Raumdesinfektion unter beson-
derer Beachtung der in umseitiger Liste gekennzeichneten Themenpunkte.  
 

 
………………………………………..           ……………………………………… 
Name, Befähigungsscheininhaber Datum, Unterschrift: 

  
An folgenden Raumdesinfektionsmaßnahmen habe ich teilgenommen:  

1.  …………………………………………………………………………….. 

2.  …………………………………………………………………………….. 

3.  …………………………………………………………………………….. 

4.  ……………………………………………………………………………..  

 

………………………………………..           ……………………………………… 
Name, Vorname Datum, Unterschrift 
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Anlage 2e 
 

Dokumentation Themenpunkte für die durchgeführte Unterweisung 

behandelt?lfd. 
Nr. 

Zusammenfassende Bezeichnung, Stichworte 

ja nein

1. Verwendete Gefahrstoffe:  
Stoffeigenschaften, Gefährdungspotenzial, Schutzmaßnahmen 
 

  

2. Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen   

3. Einweisung in die verwendete Gerätetechnik   

4. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Erste Hilfe bei Unfällen   

5. Abdichtungen der zu begasenden Räumlichkeiten   

6. Freigabemessungen   

7. Aufstellung, Installation, Betriebsmittelversorgung, Inbetrieb-
nahme der Verdampfungseinrichtung oder des Vernebelungs-
gerätes 

  

8. Prüfungen vor, während, und nach dem Routinebetrieb   

9. Technische Sicherheitseinrichtungen, organisatorische Vorkeh-
rungen  

  

10. Zubehör, Verbrauchsmaterialien, Verschleißteile    

 Gesamtdauer der durchgeführten Unterrichtung, Unterweisung …    Std. 
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Anlage 3a-1 
Notfallinformationskarte9 

Formaldehyd (CH2O) als wässrige Lösung (≥ 25%) 
CAS-Nr: 50-00-0 

Aufnahmewege  Mögliche Wirkungen Erstmaßnahmen  
Einatmen (am häufigsten) sehr hohe Reizwirkung, irritative 

Reaktionen,  
Atemwegssymptome: Brennen in 
Nase und Rachen, starker Husten, 
Atembeschwerden,  
Herzklopfen, Bewusstlosigkeit; 
Gefahr: Schwellung und Spasmus 
des Kehlkopfes, Pneumonie, tox. 
Lungenödem (selten)  
( Cave: Latenzzeit)  

Frischluft- / Sauerstoffzufuhr  
bei Atemnot und  
bei Bewusstlosigkeit Vital-
funktionen sichern 
ehestmöglich Glucocorticoid-
Dosieraerosol zur Inhalation 
verabreichen 

Haut-/Augenkontakt  Konzentrationsabhängig: 
Reizung (Rötung) bis Nekrosen, 
Kontaktallergie   
( Cave: Latenzzeit) 

benetzte Kleidung entfernen  
betroffene Haut/Augen mind. 
15 Minuten Spülen 

Empfehlungen für den stationären Krankenhausaufenthalt 
Kontrolluntersuchung: Röntgen-Thorax,  

Atem- und Kreislauffunktion  
Elektrolyt, Wasser-Säuren-Basenhaushalt  
Blutbild (Hb, Leukozyten)  
Nierenwerte 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Gefahrenpiktogramme:       

  Signalwort: Gefahr   

Gefahrenhinweise (H – Sätze) 
- Kann vermutlich Krebs erzeugen (H351) 
- Giftig bei Einatmen (H331) 
- Giftig bei Hautkontakt (H311) 
- Giftig bei Verschlucken (H301)  
- Verursacht schwere Verätzungen der Haut sowie schwere Augenschäden (H314)  
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H317)  

                                            
9 Aufgrund unterschiedlicher Einstufung und Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG und Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält die Anlage 3a zwei Notfallinformationskarten für Formaldehyd. 
Die Nutzung als Vor- und Rückseite einer Notfallinformationskarte wird empfohlen. 
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Anlage 3a-2 
 

Notfallinformationskarte 
Formaldehyd (CH2O) als wässrige Lösung (≥ 25 %) 

CAS-Nr: 50-00-0 

Aufnahmewege  mögliche Wirkungen Erstmaßnahmen  
Einatmen (am häufigsten) sehr hohe Reizwirkung, irritative 

Reaktionen,  
Atemwegssymptome: Brennen in 
Nase und Rachen, starker Husten, 
Atembeschwerden,  
Herzklopfen, Bewusstlosigkeit; 
Gefahr: Schwellung und Spasmus 
des Kehlkopfes, Pneumonie, tox. 
Lungenödem (selten)  
( Cave: Latenzzeit)  

Frischluft- / Sauerstoffzufuhr  
bei Atemnot und  
bei Bewusstlosigkeit Vital-
funktionen sichern 
ehestmöglich Glucocorticoid-
Dosieraerosol zur Inhalation 
verabreichen 

Haut-/Augenkontakt  Konzentrationsabhängig: 
Reizung (Rötung) bis Nekrosen, 
Kontaktallergie   
( Cave: Latenzzeit) 

benetzte Kleidung entfernen  
 
betroffene Haut/Augen mind. 
15 Minuten Spülen 

Empfehlungen für den stationären Krankenhausaufenthalt 
Kontrolluntersuchung Röntgen-Thorax,  

Atem- und Kreislauffunktion  
Elektrolyt, Wasser-Säuren-Basenhaushalt  
Blutbild (Hb, Leukozyten)  
Nierenwerte 

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Gefahrensymbol:   

         
Risikosätze (R-Sätze)  
Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut (R23/24/25)  

- Verursacht Verätzungen (R34) 
- Verdacht auf Krebs erzeugende Wirkung (R40)  
- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich (R43) 
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Anlage 3b-1 

Notfallinformationskarte10 
Ammoniak (NH4OH) in wässriger Lösung (≥ 25%) 

CAS-Nr: 1336-21-6 

Aufnahmewege mögliche Wirkungen Erstmaßnahmen 
Einatmen (meis-
tens) 
Resorption bevor-
zugt im oberen 
Atemtrakt  

reizt/verätzt die Atemwege; 
bei sehr hohen Konzentrationen (ab 
ca. 1700 ppm): akute Lebens-gefahr 
(durch Laryngospasmus, Glottis-
/Lungenödem, Pneumonie; reflektori-
schen Atem/Herzstillstand) 
bei hohen Konzentrationen: 
Husten, erhöhte Atemfrequenz, Übel-
keit, später Atemwegsentzündungen 
bei geringen Konzentrationen (bis 100 
ppm): Gewöhnung möglich 

Verletzten aus dem Gefahrenbereich 
bringen (Selbstschutz!). 
Bei Aufnahme großer Mengen schnellst-
möglich ein Glucocorticoid-Dosieraerosol 
wiederholt tief einatmen lassen. 
Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
Bei Atemstillstand Mund-zu-Nase-
Beatmung oder ggf. Mund-zu-Mund-
Beatmung. Atemwege freihalten. 
Die Sicherung der vitalen Funktionen hat 
absoluten Vorrang. 
Für ärztliche Behandlung sorgen (Klinik). 

Haut-/ Augenkon-
takt  

In Abhängigkeit von Konzentration 
und Kontaktzeit: 
Reizung der Haut (Ödeme) bis hin zu 
schwerer Verätzung (nach wenigen 
Minuten Nekrosen), die infolge der 
hohen Penetrationsfähigkeit in tiefere 
Schichten vordringen kann. 
Schwere Augenschäden (Verlust des 
Hornhautepithels bis hin zu Gefahr 
der Erblindung). 
(Cave: Latenzzeit) 

Verletzten aus dem Gefahrenbereich 
bringen und ggf. benetzte Kleidung ent-
fernen (Selbstschutz!). 
Betroffene Hautpartien 10 Minuten unter 
fließendem Wasser spülen (Notbrause). 
Für ärztliche Behandlung sorgen (Klinik). 
Nach Einwirkung am Auge dieses unver-
züglich (ggf. unter Schutz des unverletz-
ten Auges) 10 Minuten unter fließendem 
Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen 
(Augenbrause). Danach Transport zum 
Augenarzt/ in geeignete Klinik. 

Empfehlungen für den stationären Krankenhausaufenthalt 
Überwachung, 
Behandlung 

Bei großflächiger Verätzung kann Schock- und Tetanusprophylaxe, ggf. Lungen-
ödemprophylaxe sowie weitere Behandlung in der Klinik erforderlich werden, d. h. 
Sicherung der Vitalfunktionen, Schmerzbekämpfung, Inspektion und Behandlung 
der Verätzungen 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Gefahrenpiktogramme: 

   

Gefahrenhinweise (H–Sätze):  
- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden (H314) 
- Kann die Atemwege reizen (H335) 
- Sehr giftig für Wasserorganismen (H400) 

                                            
10 Aufgrund unterschiedlicher Einstufung und Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG und Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält die Anlage 3b zwei Notfallinformationskarten für Ammoniak. Die 
Nutzung als Vor- und Rückseite einer Notfallinformationskarte wird empfohlen. 

Signalwort: Gefahr 
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Anlage 3b-2 

Notfallinformationskarte 
Ammoniak (NH4OH) in wässriger Lösung (≥ 25%) 

CAS-Nr: 1336-21-6 

Aufnahmewege  Mögliche Wirkungen  Erstmaßnahmen  
Einatmen (meistens) 
Resorption bevorzugt im 
oberen Atemtrakt 

reizt/ verätzt die Atemwege. 
- Bei sehr hohen Konzentrationen 
(ab ca. 1700 ppm): 
akute Lebensgefahr (durch La-
ryngospasmus, Glottis-
/Lungenödem, Pneumonie; reflek-
torischen Atem/Herzstillstand) 
- bei hohen Konzentrationen: 
Husten, erhöhte Atemfrequenz, 
Übelkeit, später Atemwegsent-
zündungen 
- bei geringen Konzentrationen 
(bis 100 ppm): 
Gewöhnung möglich 

Verletzten aus dem Gefahrenbereich 
bringen (Selbstschutz!). 
Bei Aufnahme großer Mengen schnellst-
möglich ein Glucocorticoid-Dosieraerosol 
wiederholt tief einatmen lassen. 
Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen.
Bei Atemstillstand Mund-zu-Nase-
Beatmung oder ggf. Mund-zu-Mund-
Beatmung. Atemwege freihalten. 
Die Sicherung der vitalen Funktionen hat 
absoluten Vorrang. 
Für ärztliche Behandlung sorgen (Klinik). 

Haut-/ Augenkontakt  In Abhängigkeit von Konzentrati-
on und Kontaktzeit: 

- Reizung der Haut (Ödeme) bis 
hin zu schwerer Verätzung (nach 
wenigen Minuten Nekrosen), die 
infolge der hohen Penetrationsfä-
higkeit in tiefere Schichten vor-
dringen kann. 
- schwere Augenschäden (Verlust 
des Hornhautepithels bis hin zu 
Gefahr der Erblindung). 
(Cave: Latenzzeit) 

Verletzten aus dem Gefahrenbereich 
bringen und ggf. benetzte Kleidung ent-
fernen (Selbstschutz!). 
Betroffene Hautpartien 10 Minuten unter 
fließendem Wasser spülen (Notbrause). 
Für ärztliche Behandlung sorgen (Klinik). 
Nach Einwirkung am Auge dieses unver-
züglich (ggf. unter Schutz des unverletz-
ten Auges) 10 Minuten unter fließendem 
Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen 
(Augenbrause). Danach Transport zum 
Augenarzt/ in geeignete Klinik. 

Empfehlungen für den stationären Krankenhausaufenthalt 
Überwachung, Be-
handlung 

Bei großflächiger Verätzung kann Schock- und Tetanusprophylaxe, ggf. Lun-
genödemprophylaxe sowie weitere Behandlung in der Klinik erforderlich wer-
den, d. h. Sicherung der Vitalfunktionen, Schmerzbekämpfung, Inspektion 
und Behandlung der Verätzungen. 

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 

Gefahrensymbole: 

    
Risikosätze (R-Sätze):  
- verursacht Verätzungen (R34) 
- sehr giftig für Wasserorganismen (R50) 
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Anlage 4:  Warnzeichen bei der Begasung von Räumen 
 

Das Warnzeichen muss rechteckig, mindestens 300 Millimeter breit und mindestens 250 
Millimeter hoch sein. Es ist zu versehen mit dem: 

- dem Namen  

- der Anschrift 

- der Telefonnummer  

 
des Begasungsunternehmens. Es muss weiter mindestens die folgenden Angaben tragen: 

1. das Wort „GEFAHR", 

2. das Gefahrensymbol für „giftig", 

3. die Aufschrift „DIESE EINHEIT IST BEGAST", 

4. die Bezeichnung des Begasungsmittels, 

5. das Datum und die Uhrzeit der Begasung, 

6. das Datum der Belüftung, sofern eine solche erfolgt ist, und 

7. die Aufschrift „ZUTRITT VERBOTEN". 

Eine Abbildung des Warnzeichens ist nachstehend dargestellt. 

 

Das Wort Einheiten kann auch durch eine zutreffende konkrete Bezeichnung wie 
„Raum“ ersetzt werden. 
Die schwarze Schrift auf weißem Grund ist bei Transporteinheiten aus Vorgaben 
des Transportrechts zwingend, bei Räumen sind auch andere auffällige Farbges-
taltungen zulässig. 
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